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gung durch Rechtsverordnung auf das Deutsche Patent- und Markenamt über-
tragen.

(3) 1 Über Löschungsanträge (§§ 15 bis 17) beschließt eine der im Patentamt
zu bildenden Gebrauchsmusterabteilungen, die mit zwei technischen Mitglie-
dern und einem rechtskundigen Mitglied zu besetzen ist. 2 Die Bestimmungen
des § 27 Abs. 7 des Patentgesetzes1) gelten entsprechend. 3 Innerhalb ihres
Geschäftskreises obliegt jeder Gebrauchsmusterabteilung auch die Abgabe von
Gutachten.

(4) 1 Für die Ausschließung und Ablehnung der Mitglieder der Gebrauchs-
musterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen gelten die §§ 41 bis 44, 45
Abs. 2 Satz 2, §§ 47 bis 49 der Zivilprozeßordnung über Ausschließung und
Ablehnung der Gerichtspersonen sinngemäß. 2 Das gleiche gilt für die Beamten
des gehobenen und des mittleren Dienstes und Angestellten, soweit sie nach
Absatz 2 mit der Wahrnehmung einzelner der Gebrauchsmusterstelle oder den
Gebrauchsmusterabteilungen obliegender Geschäfte betraut worden sind. 3 § 27
Abs. 6 Satz 3 des Patentgesetzes gilt entsprechend.

§ 11 [Wirkung der Eintragung] (1) 1 Die Eintragung eines Gebrauchsmus-
ters hat die Wirkung, daß allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des
Gebrauchsmusters zu benutzen. 2 Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine
Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzu-
stellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

(2) 1 Die Eintragung hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten
ist, ohne Zustimmung des Inhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen
als zur Benutzung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters berechtigten Per-
sonen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element des Gegenstandes des
Gebrauchsmusters beziehen, zu dessen Benutzung im Geltungsbereich dieses
Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund
der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt
sind, für die Benutzung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters verwendet zu
werden. 2 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um
allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der
Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach Absatz 1 Satz 2 ver-
botenen Weise zu handeln. 3 Personen, die die in § 12 Nr. 1 und 2 genannten
Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Satzes 1 nicht als Personen, die
zur Benutzung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters berechtigt sind.

§ 12 [Erlaubte Handlungen] Die Wirkung des Gebrauchsmusters erstreckt
sich nicht auf
1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vor-

genommen werden;
2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand des Ge-

brauchsmusters beziehen;
3. Handlungen der in § 11 Nr. 4 bis 6 des Patentgesetzes1) bezeichneten Art.

1) Nr. 10.
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§ 12a [Schutzbereich] 1 Der Schutzbereich des Gebrauchsmusters wird
durch den Inhalt der Schutzansprüche bestimmt. 2 Die Beschreibung und die
Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen.

§ 13 [Kein Gebrauchsmusterschutz] (1) Der Gebrauchsmusterschutz wird
durch die Eintragung nicht begründet, soweit gegen den als Inhaber Einge-
tragenen für jedermann ein Anspruch auf Löschung besteht (§ 15 Abs. 1
und 3).

(2) Wenn der wesentliche Inhalt der Eintragung den Beschreibungen, Zeich-
nungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne
dessen Einwilligung entnommen ist, tritt dem Verletzten gegenüber der Schutz
des Gesetzes nicht ein.

(3) Die Vorschriften des Patentgesetzes1) über das Recht auf den Schutz (§ 6),
über den Anspruch auf Erteilung des Schutzrechts (§ 7 Abs. 1), über den
Anspruch auf Übertragung (§ 8), über das Vorbenutzungsrecht (§ 12) und über
die staatliche Benutzungsanordnung (§ 13) sind entsprechend anzuwenden.

§ 14 [Später angemeldetes Patent] Soweit ein später angemeldetes Patent
in ein nach § 11 begründetes Recht eingreift, darf das Recht aus diesem Patent
ohne Erlaubnis des Inhabers des Gebrauchsmusters nicht ausgeübt werden.

§ 15 [Löschungsanspruch] (1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Einge-
tragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn
1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig

ist,
2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren

Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist oder
3. der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in

der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.
(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf

Löschung zu.
(3) 1 Betreffen die Löschungsgründe nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so

erfolgt die Löschung nur in diesem Umfang. 2 Die Beschränkung kann in Form
einer Änderung der Schutzansprüche vorgenommen werden.

§ 16 [Löschungsantrag] 1 Die Löschung des Gebrauchsmusters nach § 15 ist
beim Patentamt schriftlich zu beantragen. 2 Der Antrag muß die Tatsachen
angeben, auf die er gestützt wird. 3 Die Vorschriften des § 81 Abs. 6 und des
§ 125 des Patentgesetzes1) gelten entsprechend.

§ 17 [Löschungsverfahren] (1) 1 Das Patentamt teilt dem Inhaber des Ge-
brauchsmusters den Antrag mit und fordert ihn auf, sich dazu innerhalb eines
Monats zu erklären. 2 Widerspricht er nicht rechtzeitig, so erfolgt die Lö-
schung.

(2) 1 Andernfalls teilt das Patentamt den Widerspruch dem Antragsteller mit
und trifft die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen. 2 Es kann
die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen anordnen. 3 Für sie gelten
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung (§§ 373 bis 401 sowie 402 bis 414)

1) Nr. 10.
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entsprechend. 4 Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines beeidig-
ten Protokollführers aufzunehmen.

(3) 1 Über den Antrag wird auf Grund mündlicher Verhandlung beschlossen.
2 Der Beschluß ist in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung ge-
schlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin zu verkünden.
3 Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen in
Abschrift zuzustellen; eine Beglaubigung der Abschrift ist nicht erforderlich.
4 Ausfertigungen werden nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Papier-
form erteilt. 5 § 47 Abs. 2 des Patentgesetzes1) ist entsprechend anzuwenden.
6 Statt der Verkündung ist die Zustellung des Beschlusses zulässig.

(4) 1 Das Patentamt hat zu bestimmen, zu welchem Anteil die Kosten des
Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen. 2 § 62 Abs. 2 und § 84 Abs. 2 Satz 2
und 3 des Patentgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

§ 18 [Beschwerde] (1) Gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und
der Gebrauchsmusterabteilungen findet die Beschwerde an das Patentgericht
statt.

(2) 1 Im übrigen sind die Vorschriften des Patentgesetzes1) über das Be-
schwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. 2 Betrifft die Beschwerde einen
Beschluß, der in einem Löschungsverfahren ergangen ist, so ist für die Ent-
scheidung über die Kosten des Verfahrens § 84 Abs. 2 des Patentgesetzes
entsprechend anzuwenden.

(3) 1 Über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle sowie
gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen entscheidet ein Beschwer-
desenat des Patentgerichts. 2 Über Beschwerden gegen die Zurückweisung der
Anmeldung eines Gebrauchsmusters entscheidet der Senat in der Besetzung
mit zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem technischen Mitglied, über
Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen über Lö-
schungsanträge in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied und zwei
technischen Mitgliedern. 3 Für Beschwerden gegen Entscheidungen über An-
träge auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist Satz 2 entsprechend an-
zuwenden. 4 Der Vorsitzende muß ein rechtskundiges Mitglied sein. 5 Auf die
Verteilung der Geschäfte innerhalb des Beschwerdesenats ist § 21g Abs. 1 und 2
des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden. 6 Für die Verhandlung über Be-
schwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle gilt § 69 Abs. 1 des
Patentgesetzes, für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse
der Gebrauchsmusterabteilungen § 69 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend.

(4) 1 Gegen den Beschluß des Beschwerdesenats des Patentgerichts, durch
den über eine Beschwerde nach Absatz 1 entschieden wird, findet die Rechts-
beschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat in dem
Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. 2 § 100 Abs. 2 und 3 sowie die
§§ 101 bis 109 des Patentgesetzes sind anzuwenden.

§ 19 [Wirkung auf einen Rechtsstreit] 1 Ist während des Löschungsverfah-
rens ein Rechtsstreit anhängig, dessen Entscheidung von dem Bestehen des
Gebrauchsmusterschutzes abhängt, so kann das Gericht anordnen, daß die Ver-
handlung bis zur Erledigung des Löschungsverfahrens auszusetzen ist. 2 Es hat
die Aussetzung anzuordnen, wenn es die Gebrauchsmustereintragung für un-

1) Nr. 10.
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wirksam hält. 3 Ist der Löschungsantrag zurückgewiesen worden, so ist das
Gericht an diese Entscheidung nur dann gebunden, wenn sie zwischen densel-
ben Parteien ergangen ist.

§ 20 [Zwangslizenz] Die Vorschriften des Patentgesetzes1) über die Ertei-
lung oder Zurücknahme einer Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der
durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz (§ 24) und über das
Verfahren (§§ 81 bis 99, 110 bis 122a) gelten für eingetragene Gebrauchsmus-
ter entsprechend.

§ 21 [Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes] (1) Die Vor-
schriften des Patentgesetzes über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1
und 2, über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 123), über die
Weiterbehandlung der Anmeldung (§ 123a), über die Wahrheitspflicht im Ver-
fahren (§ 124), über die elektronische Verfahrensführung (§ 125a), über die
Amtssprache (§ 126), über Zustellungen (§ 127), über die Rechtshilfe der
Gerichte (§ 128), über die Entschädigung von Zeugen und die Vergütung von
Sachverständigen (§ 128a) und über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichts-
verfahren (§ 128b) sind auch für Gebrauchsmustersachen anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Patentgesetzes1) über die Bewilligung von Verfah-
renskostenhilfe (§§ 129 bis 138) sind in Gebrauchsmustersachen entsprechend
anzuwenden, § 135 Abs. 3 mit der Maßgabe, daß dem nach § 133 beigeord-
neten Vertreter ein Beschwerderecht zusteht.

§ 22 [Übertragbarkeit des Rechts] (1) 1 Das Recht auf das Gebrauchsmus-
ter, der Anspruch auf seine Eintragung und das durch die Eintragung begrün-
dete Recht gehen auf die Erben über. 2 Sie können beschränkt oder unbe-
schränkt auf andere übertragen werden.

(2) 1 Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von
ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für den Geltungsbereich
dieses Gesetzes oder einen Teil desselben sein. 2 Soweit ein Lizenznehmer gegen
eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das durch die
Eintragung begründete Recht gegen ihn geltend gemacht werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizen-
zen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

§ 23 [Schutzdauer] (1) Die Schutzdauer eines eingetragenen Gebrauchs-
musters beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre nach Ablauf des
Monats, in den der Anmeldetag fällt.

(2) 1 Die Aufrechterhaltung des Schutzes wird durch Zahlung einer Auf-
rechterhaltungsgebühr für das vierte bis sechste, siebte und achte sowie für das
neunte und zehnte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, bewirkt. 2 Die Auf-
rechterhaltung wird im Register vermerkt.

(3) Das Gebrauchsmuster erlischt, wenn
1. der als Inhaber Eingetragene durch schriftliche Erklärung an das Patentamt

auf das Gebrauchsmuster verzichtet oder

1) Nr. 10.
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2. die Aufrechterhaltungsgebühr nicht rechtzeitig (§ 7 Abs. 1, § 13 Abs. 3 oder
§ 14 Abs. 2 und 5 des Patentkostengesetzes1)) gezahlt wird.

§ 24 [Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch] (1) 1 Wer entgegen
den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchsmuster benutzt, kann von dem Verletzten bei
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 2 Der
Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) 1 Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Ver-
letzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 2 Bei der
Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer
durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. 3 Der
Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet
werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen,
wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Erfindung eingeholt hätte.

§ 24a [Vernichtung] (1) 1 Wer entgegen den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchs-
muster benutzt, kann von dem Verletzten auf Vernichtung der im Besitz oder
Eigentum des Verletzers befindlichen Erzeugnisse, die Gegenstand des Ge-
brauchsmusters sind, in Anspruch genommen werden. 2 Satz 1 ist entsprechend
auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte an-
zuwenden, die vorwiegend zur Herstellung dieser Erzeugnisse gedient haben.

(2) Wer entgegen den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchsmuster benutzt, kann von
dem Verletzten auf Rückruf der Erzeugnisse, die Gegenstand des Gebrauchs-
musters sind, oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in
Anspruch genommen werden.

(3) 1 Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn
die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. 2 Bei der Prüfung der
Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berück-
sichtigen.

§ 24b [Auskunftsanspruch] (1) Wer entgegen den §§ 11 bis 14 ein Ge-
brauchsmuster benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft
über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in An-
spruch genommen werden.

(2) 1 In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der
Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbe-
schadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß
1. rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person

an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an
der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,

es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung
im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. 2 Im Fall
der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht
den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung

1) Nr. 13.
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des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. 3 Der zur
Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Aus-
kunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über
1. Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der

Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen
Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und

2. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Er-
zeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder
Dienstleistungen bezahlt wurden.
(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die

Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.
(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob

fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder
Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er
wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur
Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935
bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung
der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in
§ 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zu-
stimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) 1 Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3
Nr. 30 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung
eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung
der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. 2 Für
den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur
Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung
hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. 3 Die Ent-
scheidung trifft die Zivilkammer. 4 Für das Verfahren gelten die Vorschriften
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 5 Die Kosten der richterlichen
Anordnung trägt der Verletzte. 6 Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist
die Beschwerde statthaft. 7 Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei
Wochen einzulegen. 8 Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 24c [Rechtsverletzung] (1) 1 Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
entgegen den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchsmuster benutzt, kann von dem
Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde
oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, in
Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprü-
chen erforderlich ist. 2 Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in

20 GebrMG § 24c Gebrauchsmustergesetz
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gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der An-
spruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. 3 So-
weit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche
Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um
den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruch-
nahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) 1 Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der
Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den
§§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. 2 Das Gericht trifft
die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu
gewährleisten. 3 Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige
Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 24b Abs. 8 gelten ent-
sprechend.

(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Ver-
letzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 be-
gehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens
verlangen.

§ 24d [Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterla-
gen] (1) 1 Der Verletzte kann den Verletzer bei einer in gewerblichem Ausmaß
begangenen Rechtsverletzung in den Fällen des § 24 Abs. 2 auch auf Vorlage
von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu
den entsprechenden Unterlagen in Anspruch nehmen, die sich in der Ver-
fügungsgewalt des Verletzers befinden und die für die Durchsetzung des Scha-
densersatzanspruchs erforderlich sind, wenn ohne die Vorlage die Erfüllung des
Schadensersatzanspruchs fraglich ist. 2 Soweit der Verletzer geltend macht, dass
es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderli-
chen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruch-
nahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) 1 Die Verpflichtung zur Vorlage der in Absatz 1 bezeichneten Urkunden
kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der
Zivilprozessordnung angeordnet werden, wenn der Schadensersatzanspruch
offensichtlich besteht. 2 Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um
den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. 3 Dies gilt insbeson-
dere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhö-
rung des Gegners erlassen wird.

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 24b Abs. 8 gelten ent-
sprechend.

§ 24e [Urteilsbekanntmachung] 1 Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes
erhoben worden, kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugespro-
chen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich be-
kannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt. 2 Art und Umfang
der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. 3 Die Befugnis erlischt, wenn
von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des
Urteils Gebrauch gemacht wird. 4 Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig
vollstreckbar.
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§ 24f [Verjährung] 1 Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung
des Schutzrechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 2 Hat der Verpflichtete
durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 24g [Ansprüche] Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben
unberührt.

§ 25 [Strafvorschriften] (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer ohne die erforderliche Zustimmung des Inhabers
des Gebrauchsmusters
1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist (§ 11 Abs. 1 Satz 2),

herstellt, anbietet, in Verkehr bringt, gebraucht oder zu einem der genannten
Zwecke entweder einführt oder besitzt oder

2. das Recht aus einem Patent entgegen § 14 ausübt.
(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu

fünf Jahren oder Geldstrafe.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei

denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten
hält.

(5) 1 Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen wer-
den. 2 § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. 3 Soweit den in § 24a
bezeichneten Ansprüchen im Verfahren nach den Vorschriften der Strafprozeß-
ordnung über die Entschädigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c) stattgegeben
wird, sind die Vorschriften über die Einziehung (§§ 74 bis 74f des Strafgesetz-
buches) nicht anzuwenden.

(6) 1 Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein
berechtigtes Interesse daran dartut, anzuordnen, daß die Verurteilung auf Ver-
langen öffentlich bekanntgemacht wird. 2 Die Art der Bekanntmachung ist im
Urteil zu bestimmen.

§ 25a [Beschlagnahme] (1) 1 Ein Erzeugnis, das ein nach diesem Gesetz
geschütztes Gebrauchsmuster verletzt, unterliegt auf Antrag und gegen Sicher-
heitsleistung des Rechtsinhabers bei seiner Einfuhr oder Ausfuhr der Beschlag-
nahme durch die Zollbehörde, sofern die Rechtsverletzung offensichtlich ist
und soweit nicht die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte
geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15) in
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist. 2 Dies gilt für den Verkehr mit
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie mit den anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur,
soweit Kontrollen durch die Zollbehörden stattfinden.

(2) 1 Ordnet die Zollbehörde die Beschlagnahme an, so unterrichtet sie
unverzüglich den Verfügungsberechtigten sowie den Antragsteller. 2 Dem An-
tragsteller sind Herkunft, Menge und Lagerort des Erzeugnisses sowie Name
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